
 

Bewerbungsbedingungen 

 

1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen. 

 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so 

hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-

zuweisen. 

 

2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren 

an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen (z.B. Preisabsprachen, 

Austausch von Angebotsteilen), werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von 

Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 

geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit anderen 

Unternehmen verbunden ist. 

 

3. Angebot 

 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu  

verwenden; das Angebot ist an der dafür vorgesehenen Stelle zu  

unterschreiben bzw. wie vorgegeben zu signieren. 

 

3.3 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden,  

sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

Werden die Unterlagen nicht vollständig fristgerecht vorgelegt, wird das 

Angebot ausgeschlossen 

 

3.4 Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe  

mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe 

verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue 

Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene 

Fabrikat anbieten will. 

 

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

 

3.6 Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als     

      Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und an der im     

      Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende  

      Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der  

      Auftragserteilung Vertragsinhalt. 

 

 



 

3.7 Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen  

VOL/B werden Vertragsbestandteil. Beiliegende AGB des Bieters stellen eine 

Änderung der Vergabeunterlagen dar und führen zwingend zum Ausschluss. 

 

4. Bietergemeinschaften 

 

4.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern    

unterzeichnete Erklärung in Textform abzugeben, in der die Bildung einer 

Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, in der alle Mitglieder 

aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist; es ist anzugeben, dass der bevollmächtigte Vertreter 

die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass 

alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 

4.2 Sofern nicht öffentlich bzw. im offenen Verfahren ausgeschrieben wird,  

werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich (im Anschluss an einen 

Teilnahmewettbewerb) erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus 

aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen  

 

5. Unterauftragnehmer / Eignungsanleihe 

 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausführen zu 

lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch 

Unterauftragnehmer auszuführenden Leistungen angeben und die jeweils dafür 

vorgesehenen Unterauftragnehmer benennen (Namen, gesetzlicher Vertreter und 

Kontaktdaten). Auf Verlangen hat der Bieter auch weitere geforderte 

Eignungsnachweise in Bezug auf die Unterauftragnehmer beizubringen. 

Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von ihr  

bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der 

anderen Unternehmen zur Verfügung stehen (entsprechende 

Verpflichtungserklärung). 

Nimmt der Bieter im Rahmen einer Eignungsleihe in Hinblick auf die Kriterien für 

die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, die Kapazitäten anderer 

Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung 

haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung 

abzugeben. 

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder 

die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der 

Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.     

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Eignungsnachweis 

Als Nachweis der Eignung haben Unternehmen mit dem Angebot entweder die in 

den Vorbemerkungen angegebenen Unterlagen (Eigenerklärung, Nachweise, 

Bescheinigungen) oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) als 

vorläufigen Nachweis vorzulegen. 

Wird zum Nachweise der Eignung eine EEE vorgelegt, wird der Bieter der den Zu- 

schlag erhalten soll, aufgefordert die geforderten Unterlagen beizubringen. Erst 

dann ist der endgültige Eignungsnachweis erbracht. 

Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine  

Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

 


